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Die große Zahl furchtbarer Gewaltverbrechen 1 den etzten Jahren hat ı
unNnseremn olk den Rufach der Wiedereinführung der Todesstrafe laut
werden lassen. Diese Tatsache darf aber nıcht darüber hinwegtäuschen, da{fß
die grundsätzliche Ablehnung der Todesstrafe recht weiıte Kreise zieht. Die
Ablehnung geht QquerL durch die politischenParteien hindurch, da sich
die für eine Änderung des Grundgesetzes das ı Art 102 die 'Todesstrafe
abschaffte notwendige:Mehrheit ı Bundestag wohl aum erreichen 150
Immerhin ist die Frage Anbetracht der der Vorbereitung stehenden
Strafrechtsreform Fluß Nicht LUr der Großen Strafrechtskommis-
S1011, auch ı den Zeitschriften wird die Frage eingehend besprochen.

Die Wiedereinführung der Todesstrafe ıst u gewiß 61116 politische un!:
eiNe posit1v--rechtliche Frage Aller Politik un allem posıtıven Recht ist J16-
doch die Frage ach der ethischen Beurteilung der Todesstrafe vorgelagert;
erst dann, wenn die ethische Erlaubtheit der Todesstrafe feststeht, un
weiıt diese ethische Erlaubtheit eicht, kommen andere Rücksichten ı1 Frage.

die ethische Begründung der Todesstrafe reichen TELN soziologische oder

rechtsgeschichtliche Krwägungen nıcht aUuUs diese können Ur rela-
tiven Wert haben; die Auslöschung des menschlichen Lebens als ah-
soluten Wertes vVErMLOSECNHN S1C nicht rechtfertigen.

Eıs ist Ja doch S ‚„daf jeder Mensch nıicht ı sich selbst, sondern 1 ott
se1N etztes Ziel, SEC1INEIL etzten Sinn hat, daißs jeder Mensch unmittelbar aut
ott hingeordnet ist, dafß eım SaNzZeCHN Menschenleben nıcht 1Ur dessen

Jräger, der Mensch selbst, Frage kommt, sondern auch ott als das über-

geordnete letzte Zael®®. So heilst be1 W endelıin Kauch, dem ehemaligen
Erzbischof VonFreiburg 1L. Br., ] SECLINCI Abhandlung: Lebensrecht un Recht
auf Lebensvernichtung‘. Hier werden 1 geradezuIlassischer Klarheit un
Prägnanz alle un Problem sich stellenden Fragen der Kıthik behan-
delt Das Krgebnis ist die Todesstrafe erhält ihre ethische Rechtfertigung
NUur als Sühne sittlicher Schuld.

Auch Gustav Ermecke stellt sich ı SECEINeETr Schrift: Zur ethischen Begrün-
dung der Todesstrafe heute?, auft diesen grundsätzlichen Standpunkt. Er
weıst alle andern Versuche ethischer Begründung der Todesstrafe aqls
reichend zurück, sieht mıiıt der sittlichen Schuld EiNc Verwirkung des ech-
tes aul Leben bei dem Schuldigen gegeben un führt diesen Gedanken WC1-

ter aus:

Abhandlungen aQUuUSs Ethik und Moraltheologie, Freiburg 1 Br 1956, 190—207%7 (Abdruck
ext 1912US Staatslexıkon 1115 [ 1929 | 855—8671). Der zıtierte

» Vortrag beim Antritt des Rektorats un: Zu  — Eröffnung des Studienjahres 1958/59 der
Philosophisch-Theologischen Akademie Paderborn, Paderborn 1959
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ach der ethiséhen Bégründurig der deesstrafe fragén und um diese
ethische Begründung allein geht uns hier heißt eıne absolut gültige
Sitten- un Rechtsordnung annehmen, die Nur möglich ist, WeIlLill Ethik und
Recht Se  1N, der Metaphysik begründet sınd.

Tatsächlich ist die ethische Qualität einer Handlung zunächst Von ihrem
Sein bestimmt, von ihrer Natur, insofern diese auf ein seinshaft gegebenes
Ziel hingeordnet ist. Ist die Handlung seinsgerecht, ıst s1e d sich gul; ist
S16 das nıcht, ıst s1e ethisch schlecht. Die Lüge Zie B., die Aussage 16
innerlich erkannte Wahrheit, ist gegen die Natur der Sprache, die dem Men-
schen gégehén ist, um sein Inneres mitteilen können; deshalb ist die Lüge

jedem Fall ethisch unwertig, ethisch schlecht. In diesem INn bestimmt
dıe seinshafte Struktur der Handlung immer ihre ethische Qualität. Ab-
solut un unabdingbar verpflichtend aber ist dieses moralische „Natur-
gesetz‘ des Menschen, wel  1 die Natur des Menschen mıt ihrem Sein-und
INn un Ziel In (Sottes unveränderlicher Wesenheıt selbst gründet, un
Gottes Wiılle s1e dem Menschen auferlegt, auferlegen mufß, will sich nicht
selbst aufgeben. Die echte Ethik ıst Seinsethik®; eben deshalb ist S16 echt,
weil S1e der metaphysischen Natur des Menschen entspricht, weil S1e den
Menschen ın der ıhm wesenhaften Beziehung ott sieht

uch die soziale Ordnung un mıt ihr die Kechtsordnung gründet zunächst
In der zielbestimmten esensnatur des Menschen; mithin ist die Rechts-
ordnung 1m Naturrecht verankert. Das Naturrecht* ist die Summe jener ın
der zielbestimmten sozialen Natur des Menschen begründeten Normen, die
die Bechte (Recht als subjektives -Recht, als rechtliche Gewalt) der Men-
schen und der menschlichen Gemeinschaften schützen. Denn gEWISSE Rechte
kommen den Menschen un den menschlichen Gemeinschaften qaut
ihres Seins, auf Grund ihrer Natur. Sie sind „seinsgemäß““ un bilden des-
halb das ‚„‚Naturrecht‘ 5 das dementsprechend einfach einen eil des 1NO0O

ischen Naturgesetzes ausmacht. Das Naf{urrecht ordnet das sozliale Leben
der Menschen iın bezug aut jene Handlungen, die dem Menschen bzw. der
Gemeinschaft ausschlieflich eigen sind, dafß eıne Verlétzüng dieser
Normen das soziale Leben iın seiner Grundlage zerstorte, weil sS1e die Un-

antas?harkt_{it des KRechts autfhebt. Deshalb ordert die Rechtsverletzung nıcht
NUur eine möglichste Wiederherstellung des verletzten Rechtes, sondern och
viel mehr eıne Leistung, durch die sowohl der Rechtsbrecher wI1e auch die
(GGemeinschaft die Kechtsordnung als undament menschlichen Zusammen-
lebens ob}] ektiv anerkennen. Dje\s geschieht seıtens des Rechtsbrechers du‘rch

Sıehe dazu VO: Vertfasser: Seinsethik un Naturrecht heute, ın dieser Zschr 157
(1955/56) 112906

Das echte Naturrecht der philosophıa perenn1s hat miıt dem rationalistischen Natur-
recht :nur den Namen gemeln. Das rationalıstische Naturrecht gründet ausschließlich
dem ahbstrakten Begriff der menschlıchen Natur und ist deshalb als lebensfremd 2a DZU-
lehnen. |DS ist sehr bedauern, da{fß dieses rationalistische Naturrecht für das Naturrecht
schlechthıin gehalten WIT' und so das Naturrecht überhaupt in Verruf: gpbracht hat.
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die 7 mindesten objektive Sühneleistung unN: seıtens der Gemeinschaft
durch Auferlegung der Dühneleistung.

Die absolut verpflichtende Sitten- undRechtsordnung ist demnach nicht
die Entfaltung abstrakten Begriffes; S1C gründet 1 Sein, ] der We-
sensnatur des Menschen, die 61116 grenzenlose konkrete Seinstülle (Verschie-
denartigkeit der ohe der Kultur, des Standes der Technik, der Art der
Wirtschaft USW.) CWISCH un bleibenden Sinnzusammenhanges besagt.
Seinsethik un echtes Naturrecht sS1iN.  d nıcht lebensfremd; ihre Stärke ist

geradezu die ihnen CISCHC Lebensnähe, wEeL.  || S16 sich stets eın und
der konkretenWirklichkeit orıentieren. Die ethische Ordnung ist die dem
Menschsein entsprechende Ordnung, deren Verwirklichung ZULC Erfüllung
des Menschseins führt Die natürliche Rechtsordnung ist die menschlichem
Gemeinschaftsleben un! damit auch die dem TLeben der konkreten (Gemein-
schaft entsprechende Ordnung, deren Verwirklichung dem Gemeinwohl
dient un damıiıt dem menschenwürdigen Leben der konkreten Menschen.
Gerade weil das Naturrecht 61 eil des moralischen Naturgesetzes ist, des-
halb nı die Rechtsverwirklichung auch ethisch geboten un: absolut VOI' -

pflichtend. Rechtsverwirklichung ıst zugleich Verwirklichung der Gerech-
tigkeit, Rechtsverletzung ist Verletzung der Gerechtigkeit. Das posıtıve Recht
aber ist insofern Recht, un: 1Ur insoweıt echtes Recht, alg VO Natur-
recht SL, aqals 6S Konkretisierung des Naturrechts der onkreten
(Gemeinschaft ist.

So ist die Frage ach der Todesstrafe zunächst eine naturrechtliche, un!
damit e111e6e ethische Frage Selbstverständlich ist S1C für den Christen auch
C11C moraltheologische Frage, von der 1er aber abgesehen SC1H soll, nıcht

wel  1 die Moraltheologie die KEthik einschließt, sondern WwWEeL  1 auf Ee1IN®

Begründung der Todesstrafe ankommt, die auch pluralistischen
Gesellschaft weitgehend aNSCHOMMNEN werden ann. Die Anerkennung des
Menschen als geistig-leiblichen Wesens, das persönlichen
ott letzte Erfüllung findet, mul freilich gefordert werden. ber
diese Forderung stellt das Se  1n, die menschliche Natur selbst;: das leiblich-
geistige, qaut ott hingeordnete Sein des Menschen ıst die Wirklichkeit
UNSeIecsSs CISCHEN Lebens®.

DER WERT DES MENSCHLICHEN LEEBENS

Die Vernichtung menschlichen TLebens ıst E1INe Handlung, die ihrer eIMN-

haften Struktur ach den Anspruch des ‘Läters enthält, absoluter Herr die-
SEeSs Lebens SC1LH Diese absolute Herrschaft über das menschliche Leben
aber kommt ott Z dem allein der Mensch die letzte Erfüllung SC1-

Nicht hlofß dıe Preisgabe des übernatürlıchen Glaubens als grundlegenden un gestal-
Menschen- und Gemeinschaftsbildes hat seıt den Tagen der Aufklärung Zz.U der wachsen-tenden KFaktors des sozlalen Lebens, sondern uch der Schwund des wahren natürlichen

den Bewegung des Abolitionısmus geführt. Ermecke A. .
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NeSs Lebens findet, aunf den SeinNn Leben als Ganzes letztlich hingeordnet ist.
So verlangt das ein des Menschen; enn die menschliche Natur als (leib-
lich-- )geistiges eın ist auf die Fülle allen Seins, auftf das unendliche Sein,
hingeordnet; deshalb findet der Mensch DUur ott endgültige Erfül-
Jung So hat der Mensch nıemals das Recht ber menschliches Leben direkt
7U verfügen, die Vernichtung menschlichen Lebens als solche bewußt
un absichtlich herbeizuführen.

Damit, möchte scheinen, Ware die Todesstrafe, als ethisch nıcht
rechtfertigen, abzulehnen Tatsächlich ist damit ausgeschlossen, da{ß irgend-

irdischer VWert un WAaLrc 65 auch der hohe VWert der Sicherung des ((8+
meinwohls, für S1C.  h alleın die ethische Begründung der Todesstrafe abgeben
annn enn bedeutete, dafß der Tötende, also die staatliche Autorität sich
6I6 Herrschaft ber das Leben des Menschen zuspricht W1e6 s1C NUur ott
zukommt S1IC würde einN KRecht ausüben, das SIC nıcht hat Miıt dem Hin-
WCIS, daß sich 1er Lebensvernichtung duır ch die staatliche Autorität
nicht aber JTötung au prıvater Autorität handle, Läfßt S1IC.  h die Todes-
strafe nıcht rechtfertigen.

ber WIEe das Leben des Menschen durch Hinordnung auf ott ah-
soluten VWert hat hat auch die gottgegebene naturrechtliche Ordnung,
die der Sicherung eben dieses absoluten Wertes dient absolut verpflichten-
den harakter. Deshalb annn der Urheber dieser Ordnung, ott der Herr,
C116 Verletzung dieser Ordnung nıcht einfach aut sich beruhen lassen der
Urheber dieser Ordnung ist auch (Garant ihrer absoluten Unverletzlichkeit
So annn auch die Gemeinschaft soOwelTt S1IC gemäfß eben dieser gottgegebe-
Nen Ordnung, letztlich auf Grund der VoNn ott gegebenen Autorität
(Garant dieser Ordnung ıst deren Verletzung nicht hingehen lassen. Die
verletzte Ordnung mu ß wiederhergestellt werden, damıit dieser Wieder-
herstellung der absolut verpflichtende Charakter dieser Ordnung VO  —

aufleuchtet. Dafür 1st die Gemeinschaft iınnerhalb ihrer Zuständigkeit Ver-

antwortlich.
Nur dort, sıttliche Schuld ist, der Mensch ı bewußter, verantwort-

lieher VWeise diese Ordnung i wesentlichen Dingen verstößt, ist C1INC

Verletzung dieser Ordnung gegeben. Von 1er aus ergibt sıch aber auch ohne
weıteres, da die verletzte Lebensordnung des Menschen wieder hergestellt
werden kann, un WI16C S16 wiederhergestellt werden ann.

Selbstverständlich annn die vollbrachte Tat, die die Ordnung verletzte,
nıicht wieder ungeschehen gemacht werden. Kıs hieße jedoch die Natur dieser
Ordnung verkennen, wollte INa  - aus dieser Unmöglichkeit folgern, da{fß die
verletzte Ordnung nıcht wiederhergestellt werden ann., Die Lebensordnung
des Menschen ist nıicht Ee1INe quan(t{ıtalive Gr6öße SIC hat C1iMN ideelles eın Das
bedeutet ceiner Weise, da{fß S1C 6e1Ne subjektivistische Größe, eiwas TeiNn

Gedachtes 1ST (Gerade weil SIC der zielbestimmten W esensnatur des Men-
schen gründet und damıiıt letztlich Gottes unveränderlicher Wesenheit
selbst, 1sT S16 objektiv bestimmt un dem erkennenden Verstand objektiv
“O()



vorgegeben, der illk  ur entzogen un unveränderlich. ber es bedarf des
erkennenden Verstandes, diese seinshaften, objektiven Gegebenheiten
aufzunehmen, diese als Lebensordnung des Menschen, als SC11I1 Natur-
geseIZ anzuerkennen. Deshalb ist das eigentliche ein dieser Ordnung e1in e
ideelles Sein; formal hat die Lebensordnung des Menschen ihren Bestand ı S  S
Geiste des Menschen, als die von iıhm anerkannte objektive Norm SC1NES

Handelns.
Die diese Lebensordnung verletzende Tat leugnet derenabsolut verpflich-

tenden Charakter. Aufgabe der Gemeinschaft ist CS, für die Wieder-Aner-
kennung des absolut verpflichtenden Charakters dieserOrdnung SOTSCH.
ine solche Wiederanerkennung bedeutet ı111 der Gemeinschaft tatsächlich
die Wiederherstellung der verletzten Ordnung; diese Ordnung besteht ]
doch Geiste der Menschen, und hat die Anerkennung ihrer absoluten
Verpflichtung ı der Gemeinschaft den Charakter Wiederherstellung
ihres ideellen Seins.

Die Gemeinschaft bringt iıhren Wiıllen, die durch die Übeltat verletzte
Ordnung wiederherzustellen, ZU Ausdruck dadurch daß S1C dem Übeltäter
eiNe Leistung auferlegt die vollbringen hat bzw S16 legt ıhm SIN bel
auf, das hinzunehmen hat Diese „„Strafe“ schränkt die Aus  u  .ibung
irgendeines Rechtes des Übeltäters CHN, ob 10838 SCINELr Hreiheit beraubt
wird, ob 1  hm materiellen GüterMwerden, ob arbeiten
hat, ohne selbst davon Nutzen haben USW,. Der Verletzung des Rechtes
durch die Übeltat stellt die Gemeinschaft die Verkürzung oder Sar die Auf-
hebung Rechtes des Übeltäters durch die Stirafe entgegen; SOweIilTt 1es
möglich IST, wird die Natur des Rechtes, das dem Übeltäter SC
wird, der Natur des Rechtes entsprechen, das verletzte. Eine weıtere Dar-
legung der Natıur derStrafe ıst diesem Zusammenhang weder möglich
och nötig; 1Ur SC darauf hingewiesen, da{fßs bei dergerechten Strafe das
verletzte Recht und das entzogene Recht ı der Auffassung un! Wertung
der Gemeinschaft sıch ı etwa entsprechen.

So bedeutet die Strafe die Wiederherstellung der verletzten Lebensord-
NUuNgS des Menschen. Weil die Gemeinschaft die Leistung des Übeltäters, das
Strafübel, objektiv als Kompensation, qlg dem verletzten Recht gleichwertig

dbetrachtet, deshalb wird durch 1e€ Sirafe objektiv JEUNC Ordnung wıeder-
hergestellt darum allein geht C5S, nıcht aber eiNne Kompensation 1ı
Sinne des Talionsprinzips auch wenn der Übeltäter dıe Strafe 1U SCZWUN-
SCH auf sich nımm Damit ist der Gemeinschaft und für die Gemein-
schaft der Erweis erbracht da{fß S1IC die Verletzung der Lebensordnung des
Menschen nicht hinnimmt daß S1IC auft deren absolut verpflichtendem Cha-
rakter besteht un diesen Anspruch dem Übeltäter gegenüber unbedingt
durchsetzt: w as die Übeltat objektiv geleugnet hatte, wird ı der Strafe anl-
erkannt.

Wenn der Übeltäter auch persönlich die Strafe annımmt, Übel:-
tat wiedergutzumachen, hat damıiıt auch seinerseıts den absolut VeOI »
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pflichtenden Charakter der Lebensordnung des Menschen wieder anerkannt.
Eine solche persönliche Sühne ist der Idealfall der Wiederherstellung der
verletzten Ordnung 1 der Gemeinschaft.

I DIE A ODESSTRAFE ALS SÜHNE ALS SCHUTZ DES LEBENSRECHTES
Von ler aus ergibt sich die ethische Beurteilung auch der Todesstrafe

Der Mensch der bewußt un: voll verantwortlich das Leben andern
Menschen auslöscht leugnet den absoluten Wert dieses Lebens Er macht
S1C.  h Z absoluten Herrn dieses Lebens ma{ist SIC.  h das Recht d. über
dieses Leben verfügen können bis SCIHNELr Vernichtung. Gerade 1ese
'T’at verlangt Sühne; S1C verlangt die Wieder--Anerkennung des menschlichen
Lebens als absoluten VWertes. Die Auslöschung des Lebens desjenigen,
der durch 'Tat den absoluten VWert des menschlichen LebensJeugnete,
hat der Gemeinschaft un für die Gemeinschait den INn der Anerken-
NunNnsS dieses absoluten VWertes So 1st die Todesstrafe die der Natur der
Sache begründete Sühne für den Mord nıcht als Rache, sondern als Durch-
setzung der Anerkennung der Gemeinschafit un:! durech die Gemeinschaft
des absoluten Wertes des menschlichen Lebens, der menschlichen Person
Dabei IST unterstreichen, da{fßs Sühne J1er nicht re1iNn psychologisch Ver-

standen ist, sondern ontologischem Sınn als Wiederherstellung des ob-
jektiven Wertes des menschlichen 1Lebens.

AÄhnliches ist Al VO  > Menschen, der die gottgegebene, absolut
verpflichtende naturrechtliche Ordnung, die den absoluten Wert des mensch-
lichenLebens sichern hat, durch ECe1iN!: solche Tat verletzt, die den Bestand
dieser Ordnung seibst außerst gefährdet der Sar ZersStOrt uch diesem
Fall bedeutet die Auslöschung des Lebens desjenigen, der durch SELNC Tat
grundsätzlich den absolut verpflichtenden harakter dieser Ordnung qals
Ganzes, un damıt auch den absoluten VWert des menschlichen Lebens a18
Sinngehalt dieser Ordnung leugnete, 1 der Gemeinschafit un für die (Se=-
meinschaft die Wiederherstellung des absolut verpflichtenden Charakters
dieser Ordnung.

Mit der der Natur Verbrechens begründeten Todesstrafe, das
den abso!uten Wert des menschlichen ILebens leugnet, wird 1U nicht das
Lebensrecht des Übeltäters das doch uch unverletzlich ist verletzt
Der Übeltäter hat den verpflichtenden Charakter Ordnung, die auch
SC Leben schützte, geleugnet hat diese Ordnung, SOWEILT 6s auf ı3:
kommt Zerstort Kır hat sıch damıiıt selhst außerhal Ordnung gestellt
die allein das unverletzliche Lebensrecht des Menschen begründet un
garantıert Indem der Übeltäter die absolut verpflichtende OÖrdnung des
menschlichen Lebens aufgab gab auch SC1IH Recht aut Leben aut

In diesem INn ISsT der Übeltäter selbst der S1C.  h des Rechtes auft Leben
beraubt diesem Sinn ist die absolut verpflichtende Sitten- UunNn! Rechts-
ordnung, die das Lebensrecht des Übeltäters autfhebt Es 1sTt schließlich ott
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der Herr selbst, der dem Übeltäter das Lebensrecht nımmt;: denn ıJENE Ord-
NUNgS hat ott den Herrn als ihren Urheber und steten Garant ihres Be-
stehens und ihrer Wirksamkeit. Der Übeltäter hat dieseUrdnung, SOWEILT
auf iıh ankam, unwirksam gemacht; ott der Herr qls arant dieser Ord-
NUNS erkennt ihm das Lebensrecht ab alg Sühne für SC1LIHC Übeltat, als Wie-
derherstellung der verletzten absoluten Ordnung. 95  1€ JLötung enthält annn
nıcht JEHUC SiC ethisch ausschließende Überordnung des YTötenden ber SC1LIL

ÖOp{fe da S1C Namen der ber den Menschen stehenden absolut gelten-
den Ordnung, konkret gesprochen Namen Gottes, verhängt WITr:  O

Die staatliche Autorität die die Todesstrafe verhängt mailst sıch nıcht
e1in Recht a das ihr nicht zusteht Vor dem staatlichen Urteilsspruch hatte
der Übeltäter sich selbst schon SC11CS Lebensrechtes beraubt durch die 'Tat
als solche, durch die der Tat immanente Zerstörung der absolut verpflich-
tenden Sitten- un Rechtsordnung, die ihrerseits die Aufhebung des Lebens-
rechtes des UÜbeltäters seıtens des etzten JIrägers un (GGaranten dieser Ord-
NUunNng, (Gottes des Herrn, ordert Die staatliche Autorität die das gerechte
Todesurteil tällt beraubt den UÜbeltäter nıcht des Lebensrechtes das
schon verloren hatte S1IC ımmt ihm das Lebensgut als die für 1€ Übeltat
notwendige Sühne, JEHC Ordnung, die das Lebensrecht aller schützt
wiederherzustellen Eitwas vereinfachend könnte INa  - SaScCcH, daß dıe sS{tiaat-
Liche Autorität die VO  — ott dem Herrn ber den konkreten Übeltäter VOL-

hängte Todesstrafe ihrerseits ausführt So i1st „jede irdische Strafigewalt
EINe Anteilnahme (Gottes Strafgewalt selbst Die Strafverhängung un:!
die Ausübung der Strafe gehören WIC = die (sewissen bindende (sesetz-
gebung den erhabensten Lebensäußerungen des Staates‘7

UNBEGRÜNDETE FOLGERUNGEN AUS DER “KRLAUBTHEIT DER T ODESSTRAFE

Be1l dieser Sachlage annn Aaus der ethischen Erlaubtheit der Todesstrafe
nıcht die Erlaubtheit der Vernichtung menschlichen Lebens ı andern HWäl-
len gefolgert werden. Die Todesstrafe ıst insofern ethisch erlaubt, als miıt
der Tat als solcher der Übeltäter SC11 Lebensrecht verliert als ott der Herr
als Urheber un (sarant der Sitten- un! Rechtsordnung ihm dieses Recht
iımmt. eim Selbstmord aber und be1l der direkten Abtreibung CIN1ISE
Beispiele HNENNCIL, die 1er VOLr allem ı1 Frage kommen - spricht der
Mensch sS1C  h selbst das Recht Z ber SC1IH Leben bzw über das Leben des
Kindes verfügen bis ZULC Auslöschung. Da dieses Recht nıicht hat, ist
der Selbstmord und die direkte Abtreibung ethisch unerlaubt.

uch ann sınd Selbstmord un direkte Abtreibung keine Parallele ZULC

Jodesstrafe, SIC vollzogen werden, außergewöhnlich großen Schwie-
rigkeiten entgehen, vielleicht SOSAar, hohe Güter nicht gefährden
Eıs geht eben be der Vernichtung menschlichen Lebens das CISCHC Lieben
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un das Leben des ungeborenen Kindes machen hier keine Ausnahme
nicht eintachhin die ethische Erlaubtheit: vielmehr geht 6S die ethi-
sche Krlaubtheit, die davon abhängig ist, ob das Recht ZUrC Handlung SC-
geben ist Wer E1n Kecht ausübt, hat das Bestehen dieses Rechtes POSLELV
beweisen; annn sich nicht auf den Standpunkt stellen der berechtigt
SC1LH kann, WeCeNnNn 6S sich die Erlaubtheit einfachhin handelt dieses
Recht besitzen, der Nichtbesitz des Rechtes SsSe1 beweisen. Das Recht der
direkten Lebensvernichtung, SC1 6S des CISCNCH Lebens, SC des Lebens

andern, ist dem Menschen nicht gegeben. Deshalb ist diese Handlung
(der Lebensvernichtung) ihrer wesenhaften Struktur ach un: somiıt ı111er
ethisch unerlaubt.

Wohl ist 655 richtig, dafß 16 Vernichtung menschlichen Lebens nicht e1iNne

Handlung ıst, die ethisch unerlaubt ıst ihrer Substanz ach die and-
Jung enthält C1N Element, das als solches un deshalb der ethi-
schen Ordnung wiıiderstreitet (Gotteshaß, homosexueller Geschlechtsver-
kehr). In diesem INnnn ıst das Töten Menschen nicht EeE1iINe substantiell
schlechte Handlung Die Handlung der direkten Vernichtung menschlichen
Lebens 1st ihrer wesenhaftten Struktur ach ethisch unerlaubt des
fehlenden Rechtes 1111 Handelnden dieser Handlung ber weil das Be-
stehen dieses Rechtes also l1er wesentlichen KElementes der ethi-
schen Erlaubtheit erwliesenermaflen nıcht vorliegt un nicht vorliegen
kann, deshalb ist die Vernichtung menschlichen Lebens Selbstmord un

der direkten Abtreibung iıhrer wesenhaften Struktur ach un somit
HNier ethisch unerlaubt.

UNZUREICHENDE BEGRÜNDUNGEN DER ETHISCHEN ERLAUBTHEIT
DER T ODESSTRAFE

So 1ä13St sıch die Lodesstrafe ethisch LUr aus ihrem Sühnecharakter her-
a  21US$  © rechtfertigen. Einfach nıt der Notwendigkeit, das Gemeinwohl
schützen un sichern, 1äßt S16 S1C.  h ethisch nicht begründen. Gewiß,
E1n Glied des menschlichen Leibes krank ıst, da{iß [ SN be SC1IHNEIIN Weiter-
bestehen das Leben des Menschen gefährdete, annn wirddieses kranke Glied
mıiıt Recht gemäls dem Totalitätsprinzip er eil ist des (3anzen wil-
len entfernt Mit dem Totalitätsprinzip hat Ina auch die Todesstrafe
begründen versucht Es SC1 erlaubt das Lieben des Menschen, des kranken
Gliedes sozialen Organismus, vernichten, das Ganze, das (semein-
wohl, VOT Schaden bewahren. ber schon die Tatsache, daß die gleiche
Argumentation vorgebracht worden ist un vorgebracht wird, 1€e ZWansS-

Sterilisation Erbkranker un das Töten „lebensunwichtigen“‘ Lebens
/AN rechtfertigen, zeigt, da 1er eLWAS nıcht sSLiMM

Das JTotalitätsprinzip ıst eEin formales Prinzip. Kıs annn nichts darüber
9 1€e€Teil-Ganzes-Beziehung besteht Hs ann erst angewandt WEeTI -

den, nachdem das Bestehen der eil Ganzes-Beziehung anderweitig bewilesen
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ist. Der Staat aber ist cht 1 phys Organism WI1 der mensch che
Leib, sondern ein moralischer Organismus. Seinem eın ach ist der Mensch
nicht Glied, nicht eil des Staates, sondern Person, C116 sich geschlossene
seinshafte Ganzheit, die ihrer selbst willen besteht. Leben un! Lebens-
recht kommen dem Menschen nıicht VO. Staat ZU; gerade dieses personale,
vorstaatlicheGrundrecht hat derStaat schü{zen. Gewil® hat der Mensch die

ZaPflicht, durch Tätigkeit Z Gemeinwohl beizutragen; untfer dieser
Rücksicht ist Glied des Staates als moralischen Organismus. Gewiß
ann deshalb der Mensch für die Verletzung SC1INETr Gliedschaftspflichten
bestraft werden. Strafe aber SETIZ ihrem VWesen ach persönliche, sıttliche

eSchuld VOTQaUS; damit stehen WIL bei der Begründung der Strafe als Sühne
tür sıttliche Schuld. KErst nachdem die entsprechende siıttliche Schuld
oben dargelegten INn gegeben un bewiesen ist, annn das Totalitätsprin-
Z1P bezug auftf die Todesstrafe angewandt werden. Und un fer dieser Vor-
aussetzung spricht der heilige Thomas VOoNn Aquin 1ler VO  — der Anwendung
des Totalitätsprinzips, W as schon dadurch bewiesen wird da{fßß die Tötung .Unschuldiger ausnahmslos ablehnt8

Die Abschreckungstheorie hat gewiß ur verbrecherisch eingestellte Men-
schen C1INE große Bedeutung. Die Furcht VOLT der Todesstrafe soll S1C davor Ebewahren, Gewaltverbrechen begehen. ber ganz abgesehen davon, da{flß
dieser Zweck bei dem ZU. Tode verurteilten Verbrecher hinfällig WOTL-
den ist würde das bedeuten, dailßs Menschen das Leben M
wird des Gemeinwohles willen. Der Staat würde sich ein direktes Ver-

%.  &}Fügungsrecht ber das Leben des Menschen zusprechen, das ihm nicht
kommt; enn der Mensch ist seEiNeEM ein ach nicht Mittel für CINCN, wenn

auch ı sich hohen Zweck Im Grund handelt es sich auch 1er wıeder die
Anwendung des Totalıtätsprinzips. Die Abschreckungstheorie annn die
Begründung der Todesstrafe DNUur ergänzenden Charakter haben Den Sühne-
charakter der "V’odesstrafe vorausgesetzt ist freilich wichtig, dafs ı der
Todesstrafe der Wille der Gemeinschaft, Recht un Gerechtigkeit jeden
Preis sichern, 711 Ausdruck kommt, un die Härte der erwarten-
Strafe azu beiträgt, verbrecherischeingesteilte Menschen VOLF Gewaltver-
brechen bewahren.

NOTWENDIGKEIT DER T ODESSTRAFE
Bedeutet aber die Auffassung der Todesstrafe als Sühne todeswürdige

Verbrechen nicht dafß die Todesstrafe bei solchen Verbrechen angewandt
werden mu15 Wenn die verletzte Sitten- un Rechtsordnung, wenn ott der
Herr selbst als deren Urheber un! (GGarant das Lebensrecht des Übeltäters
aufhebt, kommen ann fürtodeswürdige Verbrechen überhaupt andere Stra-
fen außer der Todesstrafe ı Frage?

S S. Th I1 IL q64a6
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Zunächst haben natürlich auch bei der Lodesstrafe darauf urz hin-
die allgemeinen Krwägungen bezug auf eiINe eiwa Frage

kommende Begnadigung ihre Bedeutung. ber darum geht hiıer nicht Die
Begnadigung bedeutet ıja die Anerkennung der Schuld ı onkreten Einzel-
fall un die Bereitschaft Sühne seıtens des Übeltäters. Die Frage 1er ist
vielmehr die ach der institutionellen Notwendigkeit der Todesstrafe für
todeswürdige Verbrechen.

Gerade des dargelegten metaphysischen INNs der J odesstrafe, der
unmittelbar miıt dem religiösen, qui ott bezogenen Eundament mensen-
Lichen Gemeinschaftslebens zusammenhängt kann xtr Zustände
der Gesellschaft geben, bei deren Gegebensein das Gemeinwohl nahelegt
den sich berechtigten Vollzug der Todesstrafe allgemein einzustelilen
der allgemein vollziehen Der erstgenannte Fall hegt ann VOTr, wenn

durch leichtfertigen un:! Sar verbrecherischen Mißbrauch der Todesstrafe
NCr eben erwähnte Zusammenhang mı1T7 dem Fundament menschlichen Z
sammenlebens gefährlicher VWeise erschüttert wurde Dann ıst
gebracht die Anwendung der Jl odesstrafe, Ja ihre Androhung, ZU -

stellen, weil = Gemeinschaft die 1i dem Mitßbrauch der Todesstrafe C1iMN

Spielen mit der Majestät Gottes erleht hat VoNn schwerster Krankheit be-
droht ist Schliefslich iıst der letzte (sarant der Unverletzlichkeit der Lebens-
ordnung des Menschen ott der Herr selbst das Gericht Gottes wird die
Unzulänglichkeit der irdischen Strafgewalt vollkommener Gerechtigkeit
ausgleichen Umgekehrt kann mI1T Recht CLiNe Gemeinschaft die sich durch
die Häufung todeswürdiger erbrechen bedroht sieht der Anwendung und
Androhung der Todesstrafe das Mittel sehen, das Fundament des Zusam-
menlebens durch öffentlichen HKückgrift anf den göttlichen Ursprung
Fundaments 1058 Bewuifstsein rücken Lehnt SiCcC das mit Berufung auyf irgend-
welche Humanıität ab, wird S1C aum em Vorwurf entgehen, Huma-
n1ıLa mıt Weichheit verwechseln; SiIC wıird sich entweder Sar ZUC Selbst-
auflösung treiben lassen oder schließlich CINCN Umschlag herbeiführen,
dafß wiederum verbrecherische Härte die Hinrichtungen häuft

WANDELBARKEIT DES BEGRIFFS DES ODESWURDIGEN VERBRECHENS
Damit 1ST aber auch schon gesagt daflß der Begriff des todeswürdigen Ver-

brechens ZWaLr unveränderlich 1sST da{fß aber der Umstand ob konkret C1LI

Bedrohung des Fundaments menschlichen Zusammenlebens vorliegt die die
Sanktion der Todesstrafe ordert dem Beurteilungskriterium des (Gemein-
wohls den konkreten Verhältnissen der Gesellschaft unterliegt Dies ist
der CHZ1ISE Kechtfertigungsgrund dafür da{fß hei der Anwendung der Niecht-
anwendung der Todesstrafe geschichtlicher Wandel testzustellen ist
ber dieser Wandel S1C.  h VELLNAS KRecht der Unrecht die ethische Kr-
laubtheit bzw Unerlaubtheit der TLodesstrafe nıcht konstituleren Ihr



Zeitbericht

Recht; ihre ethische Erlaubtheit liegt anderswo begründet, W1e6 oben au5Ss-

geführt wurde.
Die einma! vollzogene Todesstrafe kann nicht wieder rückgängig g..

macht werden. Ihre Anwendung verlangt deshalb ıJC Sicherungen, die C110

Fehlurteil praktisch unmögliıch machen. Das Strafgesetz kann als todes-
würdige Verbrechen Tatbestand bezeichnen, der diese Qualität
objektiv (das Verbrechen SICH) un subjektiv (volle Verantwortlichkeit
und sıttliche Schuld) eindeutig enthält Der Richter ber hat höchstem
Verantwortungsbewußstsein festzustellen, ob dieser Tatbestand konkre-
ten KEinzelfall gegeben 1sT Das iMMmMer wieder die Erlaubtheit der 4’0
desstrafe angeführte Argument VO  am der nıicht absolut auszuschließenden
Möglichkeit C1NeSs Fehlurteils des „Justizmordes > wird psychologisch
turgemäß dort stärkeren Eindruck machen, WO die Hınordnung des Men-
schen auf jenseitiges Ziel, aul Gott, geleugnet wird; aber dieses Ziel
anerkannt WIr  d, verliert dieses Argument Durchschlagskraft
die institutionell als notwendig objektiv Er wiescli®c“c Lodesstrafe.

ZE

Iriısche Auswanderune 1ne Olstadt 1841 der Sahara Die jJapanısche
Einwanderung Brasılien Die französische Rechte — Die spanische
Vereinigung der Propagandisten —es und östliche Demokra-
fıe Innere Schwierigkeiten in olumbien Der Engpaß in echn1-
schen KFortschritt der Bevölkerung der SowjJjetunion

Irische Auswanderung
Wer nach Irland kommt wird C1IH freundliches und gylückliches olk vorfinden, und

WIT': viele Anzeichen materiellen Aufstiegs erkennen ber schon nach kur-
Z  on eıt WITr merken, daß das Land VOT C1N schweres Problem gestellt 15S% die
jahrliche Auswanderung Bei ehburtenüberschuß VOo jahrlich W äan-

dern nıcht WEN1ZgECET als A() 000 Jahr AUS Gingen die Auswanderer früher mehr
nach den USA, ıst den etzten 20 Jahren VO  vu allem England, das die JUNSCH
Iren anzıeht. Der englische Wohlfahrtsstaat bietet mehr Arbeit, mehr Geld und
1ne größ CTE icherheit.

Warum verlassen ährlich viele Tausende VO Irländern beiden Geschlechts
das Land, dem 516 ihr YyaANZES Leben Jang n hängen? Den Hauptgrund darf
Ina Fehlen Schwerindustrie sehen Irland ıs und wird auch sicher
leiben, überwiegend ec1nN Agrarland Die modernen landwirtschaftlichen Maschinen
machen viele der bısher ı der Landwirtschaft Beschäftigten arbeıitslos un steı1ıgern
dabei den Ernteertrag um 25 %o Aber diese Ertragnıisse sind ı noch ycr1N52%,

die Bevölkerung ZU ernähren. In den vergangene Jahren hat jede Regierung
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